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Vorwort

Die Arbeit entstand in den Jahren 2010 bis 2012 während meiner Zeit als
Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut
für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (heute Max-Planck-Institut für
Innovation und Wettbewerb) in München. Sie wurde im Sommersemester
2013 bei der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität
München unter dem Titel „Die kollisionsrechtliche Behandlung der Haf-
tung für die Ermöglichung von Immaterialgüterrechtsverletzungen“ einge-
reicht und im Sommersemester 2014 als Dissertation angenommen. Für
die Veröffentlichung wurden nur noch geringfügige Änderungen und ein-
zelne Aktualisierungen bis August 2014 vorgenommen.

Die Arbeit entstand parallel zu der eigenständigen Kollisionsnorm für
sekundäre Immaterialgüterrechtsverletzungen im Rahmen des von der
Max-Planck-Gesellschaft geförderten CLIP-Projekts (Conflict of Laws in
Intellectual Property), das Wissenschaftler des Münchener Max-Planck-
Instituts für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, des Hamburger
Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht und
aus dem europäischen Ausland vereinigte. Ende 2011 wurde das Projekt
mit der Veröffentlichung der CLIP Principles abgeschlossen (www.cl-
ip.eu), die Kommentierungen und Anmerkungen zu den einzelnen Vor-
schriften wurden 2013 veröffentlicht. Der wissenschaftliche Austausch
und die Diskussionen innerhalb dieser Forschungsgruppe, an denen ich
mich von 2010 an beteiligen durfte, führten zur Formulierung einer eigen-
ständigen Kollisionsnorm für sekundäre Immaterialgüterrechtsverletzun-
gen und haben auch diese Arbeit bereichert.

Bedanken möchte ich mich bei meiner Doktormutter Prof. Dr. Annette
Kur für die Anregung zu diesem Dissertationsthema, für die gute fachliche
Betreuung und für die sehr angenehme Zusammenarbeit. Ihr und Prof. Dr.
Josef Drexl danke ich auch für die aufmerksame Durchsicht der Arbeit
und die anerkennenden Worte im Erst- und Zweitgutachten. Prof. Dr. Mi-
chael Lehmann danke ich für seine freundliche Mitwirkung als Zweitprü-
fer im Rigorosum.

Bedanken möchte ich mich weiter bei den Direktoren des Max-Planck-
Instituts Prof. Dr. Josef Drexl und Prof. Dr. Reto Hilty für die Aufnahme
am Institut, für die Förderung meiner Arbeit und für die Unterstützung bei
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ihrer Veröffentlichung in der Schriftenreihe „Abhandlungen zum Urheber-
und Kommunikationsrecht“ im Nomos-Verlag.

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Mitarbeitern und Doktoran-
den des Max-Planck-Instituts, die ich hier nicht namentlich erwähnen
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Zeit, mit der ich viele schöne Erinnerungen verbinde.

Meinen Eltern Pascale Devaureix und Walter Neumann danke ich für
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